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Sitzung vom 5. Juni 1991

1797. Nutzungsplanung Zollikon (Ergänzung)
Mit RRB Nr. 3607/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nutzungspla
nung der Gemeinde Zollikon. Gemäss Dispositiv Ziffer III lit. a dieses
Beschlusses wurde u. a. das Grundstück Kat.-Nr. 1494 wegen eines hän
gigen Rekurses von der Genehmigung ausgenommen.

Nachdem die Baurekurskommission II diesen Rekurs mit Entscheid
vom 18. September 1987 rechtskräftig gutgeheissen hat, setzte der Ge
meinderat Zollikon mit Beschluss vom 6. Februar 1991 - aufgrund einer
Kompetenzdelegation der Gemeindeversammlung vom 3. April 1985 —

für das Grundstück Kat.-Nr. 1494 Reservezone fest.
Gegen diesen Beschluss ist gemäss Zeugnis der Kanzlei der Baurekurs

kommissionen vom 16. April 1991 kein Rekurs eingegangen. Mit Schrei
ben vom 16. April 1991 ersucht der Gemeinderat Zollikon um Genehmi
gung seines Beschlusses. Der Genehmigung steht nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschluss des Gemeinderates Zollikon vom 6. Februar 1991
festgesetzte Reservezone für das Grundstück Kat.-Nr. 1494 wird geneh
migt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Zollikon, 8702 Zollikon (unter
Rücksendung eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Plans), die
Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an
die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 5. Juni 1991

Vor dem Regierungsrat
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i. V.
Hirschi


